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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.1990

Norm

FinStrG nF §19

Rechtssatz

Nach der Neufassung der Wertersatzbestimmungen durch die FinStrGNov 1988 kann von einer grundsätzlichen

Kommensurabilität von Geldstrafen und Wertersatzstrafen nicht mehr gesprochen werden. Die

Strafbemessungsgrundsätze kommen (gemäß § 19 Abs 6 FinStrG nF) nur bei der Aufteilung des Wertersatzes auf

Mehrere (§ 19 Abs 4 FinStrG nF) und im Rahmen der Mißverhältnisregel (§ 19 Abs 5 FinStrG nF) zum Tragen und sind

daher nicht mehr als allgemeine Kriterien für die Bemessung von Wertersatzstrafen schlechthin anzusehen.
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